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Karl der Große als Wahrer des Rechts? 
Zum Gerichtsverfahren in Morant und Galie

0. Abstract 

Die Karlsdichtung von Morant und Galie gilt gemeinhin als «Prozessepos». Biogra-
phische Details der Vita Caroli Magni, einer Lebensgeschichte Karls des Großen in 
lateinischer Sprache aus der Feder seines Zeitgenossen Einhard, führen in der Folge 
dazu, dass Karl sowohl in der historiographischen als auch in der epischen Literatur 
bis ins späte Mittelalter immer wieder im Zusammenhang mit Rechtshandlungen dar-
gestellt wird. In diesen Darstellungen erscheint Karl überwiegend als Herrscher, der 
die Rechtsordnung seiner Zeit kennt und anerkennt. Von dieser Tradition hebt sich die 
Figur Karls in Morant und Galie in einigen signifikanten Zügen ab: Karl, der im Pro-
zess gegen Morant und Galie oberster Gerichtsherr, aber auch Mitankläger ist, befindet 
sich im Zwiespalt zwischen seiner institutionellen Rolle als Herrscher und Garant des 
Rechts einerseits und seiner privaten Rolle als vermeintlich betrogener Ehemann ande-
rerseits. In dieser Konfliktsituation riskiert er wiederholt durch unüberlegte Reaktionen 
im Affekt, dem Unrecht Vorschub zu leisten und die Wahrheitsfindung zu behindern.

Vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, welche Funktion dieser von der Tra-
dition abweichenden Gestaltung der Figur Karls im Erzählkontext zukommt. Darüber 
hinaus werden Überlegungen zum Stellenwert des Karlsepos von Morant und Galie als 
mögliche Rechtserkenntnisquelle für mittelalterliche Rechtsgepflogenheiten angestellt. 

1. Einleitung

Die Karlsdichtung von Morant und Galie, vom Kompilator des Karlmeinet als zweiter 
Teil in seine anonym überlieferte poetische Lebensgeschichte Karls des Großen auf-
genommen, gilt seit der Untersuchung und Edition des im Text inszenierten ‚Rechts-
gangs‘ durch Elisabeth Linke und Theodor Frings1 gemeinhin als «Prozessepos». Die 
Verbesserung der Rechtspflege lag dem historischen Karl bekanntlich von Beginn sei-
ner Regierung an am Herzen, worauf auch sein Biograph Einhard in der Vita Karoli 
Magni hinweist, wenn er berichtet, dass Karl beabsichtigt habe, in den in seinem 
Reich gültigen Gesetzen Fehlendes zu ergänzen, Widersprüchliches auszugleichen 
und Falsches zu berichtigen, auch wenn die Ergebnisse dieser Bemühungen dem Ur-
teil Einhards gemäß überschaubar blieben:
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Post susceptum imperiale nomen, cum adverteret multa legibus populi sui deesse – nam 
Franci duas habent leges, in plurimis locis valde diversas – cogitavit quae deerant addere 
et discrepantia unire, prava quoque ac perperam prolata corrigere, sed de his nihil aliud 
ab eo factum est, nisi quod pauca capitula, et ea inperfecta, legibus addidit. [Nachdem er 
den Kaisertitel angenommen hatte, widmete er seine Aufmerksamkeit den Gesetzen seines 
Volkes, die in vielem mangelhaft waren. Die Franken haben nämlich zweierlei Rechte, die 
in manchen Einzelheiten stark voneinander abweichen. Karl beabsichtigte, Fehlendes zu 
ergänzen, Widersprechendes auszugleichen und alles Falsche und Verkehrte zu verbessern. 
Doch kam er nicht weit damit und fügte den bestehenden Gesetzen nur wenige und unvoll-
ständige Ergänzungen hinzu.]2

Eines der Verdienste des historischen Karls ist es, für die Kenntnis der frühmittelalter-
lichen germanischen Rechtskultur unersetzliche schriftliche Quellen der germanischen 
Volksrechte geschaffen oder erhalten zu haben, was auch Einhard hervorhebt:

Omnium tamen nationum, quae sub eius dominatu erant, iura quae scripta non erant de-
scribere ac litteris mandari fecit. [Er ließ aber alle ungeschriebenen Gesetze der von ihm 
beherrschten Stämme sammeln und schriftlich aufzeichnen.]3 

In der Tat verdanken wir der Regierungszeit Karls eine Neuredaktion der Lex Salica, 
die sogenannte Lex Salica emendata4, Ergänzungen des langobardischen Rechts5, der 
Lex Ribuaria6 und der Lex Baiuvariorum7 und schließlich, in der Zeit um 802/803 im 
Zusammenhang mit dem Aachener Reichstag von 802, die erstmalige Aufzeichnung 
der Lex Francorum Chamavorum8, der Lex Saxonum9 und der Lex Thuringorum10. Zu 
erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch die Redaktion der Lex Frisionum, deren 
genaue Entstehungszeit zwar umstritten ist, deren Bezug zu Karls Wirken im rechtli-
chen Bereich jedoch nicht negiert wird11. Auf diese Weise schuf Karl unter anderem die 
Voraussetzungen für seine Anordnung von 802, nach der ein Richter nach schriftlichen 
Gesetzen gerecht zu richten habe: Ut iudices secundum scriptam legem iuste iudicent, 
non secundum arbitrium suum. [Richter sollen nach geschriebenem Recht gerecht rich-
ten, nicht nach persönlichem Urteil.]12

In diesem Zusammenhang darf auch die stetige Zunahme an schriftlichen Normset-
zungen in Form von Kapitularien während der Regierungszeit Karls gesehen werden.13 
Im Gerichtsverfahren unter Karl dem Großen wird unter anderem eine Bevorzugung 
des Eides und die verstärkte Anwendung der Gottesurteile – trotz der von Zeitgenossen 
geäußerten Bedenken gegen diese Art von Beweismittel – erkennbar; insbesondere das 
Rechtsmittel des gerichtlichen Zweikampfes wurde erweitert.

Diese biographischen Details führten in der Folge dazu, dass Karl sowohl in der his-
toriographischen als auch in der epischen Literatur immer wieder im Zusammenhang 
mit Rechtshandlungen dargestellt wird. Überliefert sind verschiedene Inszenierungen 
von Gerichtssituationen, ausgehend von Abschnitten der Karlsvita in der Kaiserchro-
nik, in denen Karl als Herrscher dargestellt wird, der die Rechtsordnung seiner Zeit 
kennt und anerkennt.14 Von dieser Tradition hebt sich die Figur Karls in Morant und 
Galie in einigen Zügen ab: Karl, der im Prozess gegen Morant und Galie oberster Ge-
richtsherr, aber auch Mitankläger ist, gerät in Konflikt zwischen seiner institutionellen 
Rolle als Herrscher und Garant des Rechts einerseits und seiner privaten Rolle als ver-
meintlich betrogener Ehemann andererseits, was über weite Teile der Erzählung den 
Rechtsfindungsprozess nachhaltig behindert.
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Im Folgenden soll untersucht werden, welche Funktion dieser von der Tradition ab-
weichenden Darstellung Karls im Erzählkontext zukommt und wie diese sich auf die 
Binnenstruktur und auf die Gesamtkonzeption des Epos auswirkt. Darüber hinaus sol-
len Überlegungen zum Stellenwert des Karlsepos von Morant und Galie als mögliche 
Rechtserkenntnisquelle für mittelalterliche Rechtsgepflogenheiten angestellt werden. 

Die ältere Forschung hat sich mit diesem Karlsepos zunächst vorwiegend unter 
sprachgeschichtlichen und kodikologischen Aspekten beschäftigt15, bis mit den Un-
tersuchungen von Elisabeth Linke in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts zu 
den Gebetstypen16 und zum Rechtsgang (siehe oben Anm. 1) in Morant und Galie zeit- 
und kulturgeschichtliche Fragenstellungen in den Vordergrund rückten. Insbesondere 
Linkes Untersuchung zum Rechtsgang in diesem Karlsepos ist darauf ausgerichtet, 
den Text aufgrund der Darstellung des Prozessgeschehens und der Verwendung von 
Rechtsterminologie und Rechtsbegriffen als historisches Zeugnis fränkischer Rechts-
praxis lesbar zu machen. Eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Text als 
literarischem Denkmal und seiner kulturhistorischen Stellung liegt erst mit Nadine 
Krollas Monographie von 2012 vor17, deren Grundziel es ist, die literarische Qualität 
und das Sinnpotential dieser von der literaturhistorischen Forschung lange vernachläs-
sigten Dichtung nachzuweisen. Ein wichtiges Ergebnis der Untersuchung Krollas ist 
das Aufzeigen der Funktionalisierung des gottesgerichtlichen Zweikampfs innerhalb 
der Handlungslogik der Dichtung und der ausgeprägten Interferenz literarischer, reli-
giöser und rechtshistorischer Diskurse im Epos. 

Vor dem Hintergrund dieser Forschungspositionen erscheint es angebracht, über die 
eingangs gestellte Frage nach der Funktion der von der Tradition abweichenden Ge-
staltung Karls und dem Stellenwert des Prozessgeschehens für den Handlungsverlauf 
hinaus das Epos von Morant und Galie auch im Kontext der problematischen Frage 
nach der Relevanz literarischer Texte als Quellen der Rechtsgeschichte zu diskutieren.

2. Entstehung, Überlieferung und Sprache

Morant und Galie ist eine ursprünglich selbständige deutschsprachige Karlsdichtung, 
nach Ausweis des Ich-Erzählers nach einer französischen Vorlage verfasst18, die von 
einem Kompilator zusammen mit anderen Texten aus dem Bereich der Karlsepik und 
Karlschronistik zu einer biographisch angelegten Lebensbeschreibung Karls des Gro-
ßen von der Kindheit bis zum Tod des Frankenkaisers zusammengefügt wurde. Diese 
Vita ist in die Literaturgeschichtsschreibung unter dem Namen Karlmeinet19 eingegan-
gen. Während die Karlmeinet-Kompilation nur in einer einzigen Handschrift überliefert 
ist, die vermutlich um 1470/80 in Köln geschrieben wurde (A)20, ist Morant und Galie 
in einer weiteren, wohl um 1450 im Raum Jülich/Aachen aufgezeichneten Sammel-
handschrift (C)21 zusammen mit Texten unterschiedlichster Art und Herkunft, ferner in 
Bruchstücken einer älteren Pergamenthandschrift, den sogenannten Meusebach’schen 
Fragmenten (M)22, tradiert, deren Entstehung von der neueren Forschung überzeugend 
in die Zeit um 1300/1320 datiert werden23. Der Text der Kölner Handschrift dürfte 
auf eine nicht erhaltene Handschrift der Karlmeinet-Kompilation zurückgehen, wie die 
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Textstelle V. 211–230 nahelegt, in der versucht wird, eine Unstimmigkeit zwischen 
dem ersten Teil der Kompilation, Karl und Galie, und dem zweiten Teil zu erklären24. 
Das rund 5600 Verse umfassende Epos von Morant und Galie ist in der Forschung un-
bestritten als ripuarisches Denkmal anerkannt; Lautung, Morphologie, Reimgrammatik 
und Lexik weisen es als dem nördlichen westmitteldeutschen Sprachraum angehörig 
aus25. Für eine genaue Datierung der Entstehungszeit des Epos gibt es in der Forschung 
keine Übereinstimmung26, und nach der derzeitigen Forschungslage scheint auch eine 
eindeutige Datierung gar nicht möglich zu sein. Die Datierungsvorschläge reichen vom 
Anfang des 13. Jahrhunderts bis zur Entstehungszeit des ältesten Überlieferungszeugen 
um 1300/1320. Während Beckers für eine mögliche Entstehung um 1220/1230 im Um-
kreis des Kölner Patriziats plädiert und somit die frühere Datierung von Frings/Linke 
(um 1200) in Frage stellt27, gibt Bastert zu erwägen, dass die Dichtung ebenso gut im 
ausgehenden 13. Jahrhundert im Umkreis des Kölner Erzbischofshofs oder zu Beginn 
des 14. Jahrhunderts im Auftrag eines rheinischen Fürstengeschlechts entstanden sein 
könnte28. Erschwerend wirkt sich die Tatsache aus, dass es nur späte und wenige Text-
zeugen gibt und, anders als bei anderen Teilen der Karlmeinet-Kompilation, bekannte 
Vorlagen fehlen, die eine Hilfestellung für die Datierung leisten könnten.

3. Zum Handlungsverlauf in Morant und Galie und ihrer Vorgeschichte 

Der Karl und Galie genannte erste Teil der Karlmeinet-Kompilation berichtet, wie der 
junge Karl nach Pippins Tod vor den Usurpatoren Hoderich und Hanfrat nach Spanien 
fliehen muss. Am Hof von Toledo wird er vom Sarazenenkönig Galafer aufgenommen, 
der ihn bald auf sein Drängen hin zum Ritter schlägt. Er gewinnt die Zuneigung der 
Königstochter Galie und bewährt sich im Kampf gegen die Feinde Galafers, der ihm 
zum Dank bei der Wiedereroberung seines Reichs behilflich ist. Nach seiner Krönung 
zum König von Frankreich kehrt Karl als Pilger verkleidet nach Spanien zurück, um 
das Galie gegebene Versprechen einzulösen, sie nach Frankreich zu holen, um ihr die 
Bekehrung zum Christentum zu ermöglichen und sie zu heiraten. Nach einer langen 
und entbehrungsreichen Heimfahrt der Liebenden wird Galie getauft, und einem glanz-
vollen Hochzeitsfest steht nun nichts mehr entgegen. 

Das Epos von Morant und Galie zeigt König Karl in Konfrontation mit seinem auf 
Umsturz bedachten Vasallen Ruhart und dessen Helfershelfern Fukart und Hertwich. 
Die drei Verschwörer bezichtigen Karls Bannerträger Morant fälschlich des Ehebruchs 
mit der Königin, in der perfiden Absicht, Morant und Galie ins Verderben zu stürzen 
und Karl der öffentlichen Schande preiszugeben, um seine Autorität zu untergraben 
und sich des Reichs zu bemächtigen29. Es kommt zur Verhandlung der Anklage vor 
einem öffentlichen Gericht, und nach einer Reihe von prozessrelevanten Szenen und 
Intrigen der Verräter findet schließlich ein gerichtlicher Zweikampf zwischen Morant 
und dem als Pilger verkleideten Ruhart statt, in dem Morant seine und Galies Unschuld 
beweisen kann. Die Verräter werden hingerichtet und das Epos endet mit einem pracht-
vollen Versöhnungsfest und einer dreifachen Hochzeit. 
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4. Die Zentralität der Gerichtsszenen

Im Mittelpunkt des Geschehens steht ein Rechtsprozess nach fränkischer Tradition, des-
sen Ausgang als Gottesurteil verstanden wird. Etwa vier Fünftel des Gesamtumfangs des 
Epos gehören inhaltlich zur Darstellung des Prozessgeschehens. Der Rechtsprozess mit 
gottesgerichtlichem Zweikampf stellt demnach die Haupthandlung des Geschehens dar, 
der genaue Ablauf des Rechtsgangs lässt sich in den einzelnen Schritten trotz verschiede-
ner epischer Einschübe klar erkennen. Der Rechtsgang ist dabei einerseits episches Mit-
tel zur Strukturierung des Gesamtgeschehens30, andererseits bieten die entsprechenden 
Schritte im Verfahren umfangreiche Möglichkeiten, Rechtsvorstellungen zu thematisie-
ren und durch die Einbeziehung verschiedener prozessrelevanter Akteure zu diskutieren 
und gegebenenfalls zu problematisieren. Die Gebete und Wehklagen, die den eigentlichen 
Prozessgang immer wieder unterbrechen, dienen nicht nur der Erhöhung der Spannung, 
sondern stellenweise auch der Veranschaulichung der Gemütsverfassung der Akteure.

Der Rechtsgang setzt mit der Verleumdung von Morant und Galie durch die drei 
Verräter (V. 97–629) und ihrer Anklage vor dem König ein und findet seinen Abschluss 
mit dem Vollzug der Strafe der verurteilten Missetäter. Bei der anfänglichen Anklage 
der Verschwörer vor dem König (V. 630–729) tritt Fukart als Wortführer auf, der die 
Anklagerede hält (V. 632–659), die Tage später vorgebrachte öffentliche Anklage im 
Beisein der Reichsfürsten (V. 730–894) erfolgt hingegen durch alle drei Verräter, die 
anbieten, für den Beweis der Richtigkeit ihrer Anklage falls nötig einen von ihnen zu 
einem Gerichtskampf auf Leben und Tod zu stellen:

‘here wir han bevunden
des die rechte warheit,
were hie ieman so gereit
de id wederreden wolde,
unser ein schiere solde
dar umbe wagen sin leven,
als uns urdeil mochte geven.‘
(V. 816–822)

[‚Herr, wir haben herausgefunden, dass dies die reine Wahrheit ist; wäre hier jemand be-
reit, dagegen Einspruch zu erheben, so würde einer von uns sofort sein Leben wagen, sollte 
die Rechtsfindung dies erfordern.‘]

Diese Darstellung des Rechtsgangs mit Anklage und Bereitschaft, die Richtigkeit der 
Anklage durch einen entsprechenden Rechtsakt zu beweisen, deckt sich mit dem für die 
fränkische Hochgerichtsbarkeit belegten Vorgehen mit Anklage und Beweisangebot; 
mit der Ankündigung, sich über die Zeugenaussage hinaus gegebenenfalls einem Ge-
richtskampf zu stellen, nehmen die Ankläger schon die Möglichkeit der Anklageschelte 
von Seiten der Angeklagten vorweg, die im frühmittelalterlichen Prozessverfahren eine 
wichtige Rolle spielt.

Im Anschluss an die Anklage durch die drei Verräter und den Versuch Karls, ihr 
Schweigen zu erkaufen, kommt es zwar mittelalterlicher Rechtspraxis folgend zur for-
mellen Einleitung eines Verfahrens (V. 895–1551) von Seiten der Ankläger, doch zielen 
diese nicht auf eine rechtmäßige Vorladung Morants, sondern schlagen vor, ihn und 
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seine Neffen unter dem Vorwand eines Hoftages nach Paris zu locken und zu töten 
(V. 895–948), was eindeutig im Zusammenhang des literarischen Plots zu sehen ist und 
dazu dient, Karls Integrität auf die Probe zu stellen. Diese Probe scheint Karl zunächst 
zu bestehen: er geht auf den Vorschlag der Intriganten nicht ein und besteht auf einem 
formgerechten Gerichtsverfahren, zu dem enge Verwandte Morants als Rechtshelfer 
zu laden seien (V. 949–975). Die Ladung der Verwandten des Angeklagten hat einen 
klaren rechtshistorischen Hintergrund: für den Fall, dass es im Lauf eines Verfahrens 
zu einem Gerichtskampf kommen sollte, mussten Bürgen gestellt werden, die mit Leib 
und Gut für die Sache ihrer Partei hafteten, eine Rolle, die im Allgemeinen die Ver-
wandten eines Angeklagten übernahmen.31

Bei Morants Ankunft wird die herzliche Begrüßung zwischen ihm und Galie, die 
Karl aufgrund der Intrige der Verschwörer gründlich missversteht, Anlass zur erneu-
ten Anklage, diesmal durch den König selbst, der die beiden in einer persönlichen 
Anklage (V. 1552–1570), mit Berufung auf die Zeugenschaft von Ruhart, Fukart und 
Hertwich, des Ehebruchs bezichtigt und ohne formales Verfahren ankündigt, Galie 
zum Tod auf dem Scheiterhaufen und Morant zum Tod am Galgen verurteilen zu 
wollen (V. 1567–1570). König Karl, vom Zorn verblendet, reagiert mit tauben Ohren 
auf die Verteidigungsreden der Angeklagten und weist ihr Beweisangebot – Galie 
bietet einen Reinigungseid an, Morant einen Gerichtskampf – mit Hinweis auf die 
Zeugenaussagen der drei Intriganten zurück (V. 1584–1844). Insbesondere dieser 
Teil des Epos bietet fruchtbare Anknüpfungspunkte zu Überlegungen, inwieweit hier 
rechtshistorisch relevante Details in die Darstellung Eingang finden. Einige frühe 
germanische Volksrechte kennen durchaus die spontane Tötung der in flagranti er-
tappten Ehebrecherin durch ihren Ehemann ohne Rechtsfolgen für diesen, doch ist 
diese Möglichkeit auf handhafte Taten beschränkt, und an keiner Stelle ist von einem 
Tod durch Verbrennen die Rede.32 In fränkischer Zeit stellt Ehebruch zudem nicht 
zwingend einen Tatbestand dar, der strafrechtlich zu verfolgen ist: so sind verschie-
dentlich Regelungen einzelner fränkischer Könige belegt, die in der gebrochenen 
Ehe einen reinen Scheidungsgrund sehen, der dem betrogenen Gatten die Wiederhei-
rat ermöglicht33, keinesfalls jedoch eine strafrechtliche Verfolgung der Ehebrecher 
vorsehen. Karls Reaktion im Affekt kann hier meines Erachtens nur aus seiner Rolle 
als Ehemann heraus erklärt werden: auch wenn es sich um eine Szene handelt, in 
der Rechtsinstitute wie Zeugenbeweis, Reinigungseid oder gerichtlicher Zweikampf 
angesprochen werden, steht doch die Verletzung persönlicher Gefühle des Königs 
wegen des vermeintlichen Vertrauensbruchs und nicht seine institutionelle Rolle als 
Hüter des Rechts im Vordergrund.34 Seine institutionelle Rolle als oberster Gerichts-
herr wird erst im Anschluss an diese Textstelle in Szene gesetzt, als er Morant auffor-
dert, Bürgen für ein öffentliches Gerichtsverfahren zu benennen (V. 1845–1858) und 
sich der Anklage vor einem öffentlichen Gericht zu stellen (V. 1958–2136). 

Beim Eintreffen der verwandten Rechtshelfer Morants kommt es zu einem unrecht-
mäßigen Übergriff des jungen Berant auf Fukart, doch wird der Konflikt durch das An-
gebot einer beträchtlichen Bußzahlung von Seiten seines Vaters Diederich van Ardanen 
an den König als oberstem Gerichtsherrn beigelegt. Die Verräter versuchen vergeblich, 
Karl von einer Teilnahme der Verwandten Morants an der Verhandlung abzubringen; 
schließlich kündigen sie an, zu dritt gegen Morant kämpfen zu wollen, während der 
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König im Fall der Zulassung eines Gerichtskampfes einen Kampf Mann gegen Mann 
fordert (V. 2137–2594). Diese Ankündigung der Ankläger ist einerseits als Ausdruck 
ihrer Feigheit bzw. mangelnder Zuversicht in ihre kämpferischen Fähigkeiten zu ver-
stehen, andererseits zeugt sie klar von einem defizitären Rechtsgefühl der drei, die sich 
über die hergebrachte Rechtsnorm, dass der Gerichtskampf immer ein Zweikampf ist, 
hinwegsetzen wollen. 

Im Fürstenrat werden zwei Parteien gebildet, und auf die Aufforderung Karls 
hin kommt es zur Beratung der Parteien zur Urteilsfindung über die Zulassung zum 
gerichtlichen Zweikampf. Dank der List und Vermittlung eines weisen, erfahrenen 
Mannes, der im Gegensatz zu den anderen Beteiligten ohne Namensnennung bleibt, 
kommt man schließlich überein, einen gerichtlichen Zweikampf als Unschuldsbeweis 
zuzulassen. Der Fürstenrat beauftragt Durenstein, das Urteil vor Gericht zu vertreten 
(V. 2595–2934) und vor König und Gericht öffentlich zu verkünden. Morant wird 
zugestanden, sich durch einen Gerichtskampf gegen einen der drei Ankläger von der 
Anschuldigung des Ehebruchs zu reinigen; sollte er den Sieg davontragen, so solle 
man den dreien ohne weiteres Urteil die Strafe durch Erhängen oder Rädern zuerken-
nen (V. 2968–2983). 

Während die Diskussion um die Zulässigkeit des Gerichtskampfs, den Morant von 
Beginn an gefordert hatte, um seine Unschuld zu beweisen, einen äußerst breiten Raum 
in der Erzählung einnimmt, wird das Motiv des Angebots eines Reinigungseids sei-
tens Galie nicht weiterverfolgt: die kategorische Ablehnung Karls dieses Beweisan-
gebots wird vom Erzähler nicht problematisiert, obwohl es sich um ein Rechtsinstitut 
handelt, das im europäischen Mittelalter weitaus häufiger angewendet wurde als der 
gerichtliche Zweikampf. Der Erzähler wählt also aus den verschiedenen Rechtssituati-
onen solche aus, die geeignet sind, einerseits den Plot weiterzuentwickeln und auf eine 
dramatische Endsituation, einen Kampf auf Leben und Tod, hinzuwirken, andererseits 
durch die nötigen Vorbereitungen des eigentlichen Kampfes den Handlungsgang zu 
verzögern und somit Spannung aufzubauen. Auf eine solche Verzögerung zielt auch der 
auf den Urteilsspruch Durensteins folgende Versuch der drei Verräter, den Kampf mit 
Morant durch eine List zu vermeiden; Ruhart verkleidet sich als Pilger und bringt vor 
dem König neue Anschuldigungen gegen Morant und Galie vor, die er fälschlich als 
Feinde der Christenheit darstellt (V. 3031–3324), woraufhin Karl – der bekanntlich in 
der mittelalterlichen Literatur traditionell als eifriger Verteidiger des Christentums dar-
gestellt wird – erzürnt schwört, dass die beiden ihr Leben ohne Kampfbeweis verlieren 
sollen, sich aber letztendlich doch von diesem Rechtsbruch abbringen lässt und erneut 
den Zweikampf als Unschuldsbeweis zulässt (V. 3325–3562). Der als Pilger verkleide-
te Ruhart bietet persönlich den Kampf gegen Morant zum Beweis der Richtigkeit sei-
ner Anschuldigung an. Nach ausführlichen Vorbereitungen (V. 3691–4042), welche die 
Konfliktlösung weiter hinauszögern, kommt es schließlich zum Zweikampf, im Verlauf 
dessen Morant den falschen Pilger entlarvt, Ruhart – der sich als Teufelsbündler of-
fenbart und schuldig bekennt – besiegt und Karl den Ausgang des Kampfes bekannt 
gibt (V. 4043–4694). Die Bürgen Morants, Volquin und Elinart, werden, fränkischem 
Rechtsbrauch gemäß, freigegeben (V. 4861–4909), Durenstein kommt seiner offiziel-
len Rolle im Verfahren nach und spricht nach dem Zweikampf auf die Aufforderung 
Karls hin das Urteil über die Verräter, das durch den König und die anwesenden Fürsten 
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bestätigt wird. Erst jetzt kann Karl, den Rechtsgepflogenheiten der Zeit folgend, als 
Gerichtsherr die Anweisung geben, das Urteil auszuführen (V. 4910–4955). Die Verur-
teilten können sich dem Vollzug der Strafe nur vorübergehend durch Flucht entziehen 
und enden, wie vom Fürstenrat im Fall des Nachweises einer ungerechtfertigten Ankla-
ge Morants und Galies schon vor Beginn des Gerichtskampfs verfügt, schmählich am 
Galgen (V. 4956–5054).

5. Die Rolle Karls im Gerichtsverfahren

Das Epos von Morant und Galie zeigt Karl in der Konfrontation mit seinen verräteri-
schen Vasallen in neuen Rollenidentitäten. Er muss sich nun nicht mehr, wie in Karl 
und Galie, als jugendlicher Minneritter beweisen35, sondern ist jetzt, als König von 
Frankreich, dazu angehalten, sich als Herrscher und somit als oberster Gerichts- und 
Lehnsherr zu bewähren. Diese öffentlichen Rollen wirken sich zudem auf seine private 
Rolle als Ehemann Galies aus: die Ehe des Herrscherpaars gehört nur zum Teil der 
privaten Sphäre an, und in der durch die Verleumdung der Ehefrau und des Vasallen 
und Freundes Morant hervorgerufenen Krise überlagern sich Konfliktbereiche des zwi-
schenmenschlichen und öffentlichen Raums36.

Gemäß seiner institutionellen Rolle ist es die Aufgabe König Karls, als oberster Ge-
richtsherr über den ordnungsgemäßen Ablauf des Prozesses in der Eigenschaft eines 
recht richtere zu wachen, ohne persönlich an der Urteilsfindung oder am Rechtsspruch 
teilzunehmen. Wie der Verlauf des Geschehens im Einzelnen zeigt, muss Karl aller-
dings immer wieder an die Einhaltung eines normgerechten Verhaltens erinnert wer-
den, und an mehreren Stellen riskiert er durch unüberlegte Reaktionen im Affekt, dem 
Unrecht Vorschub zu leisten und die Wahrheitsfindung zu behindern.

Schon mit dem anfänglichen Versuch, die Ankläger durch Bestechung zum Schweigen 
zu bringen, setzt sich Karl ins Unrecht: da der Vorwurf des Ehebruchs die Königin und 
einen der wichtigsten Vasallen Frankreichs betrifft, verstößt eine ‚private‘ Konfliktbeile-
gung durch Verschweigen gegen das öffentliche Interesse an der Wahrheitsfindung. Als 
der König später, bei Morants Ankunft in Paris und dessen herzlicher Begrüßung durch 
die Königin, die beiden im Affekt des Ehebruchs bezichtigt, nimmt er bei der Gelegenheit 
ihre Verurteilung zum Tod durch Verbrennen beziehungsweise durch Erhängen vorweg, 
ohne auf ein formales Gerichtsverfahren Bezug zu nehmen, bei dem die Urteilsfindung 
nicht dem König als Garanten eines rechtmäßigen Verfahrens obliegt, sondern dem in 
einer vorgeschriebenen Prozedur benannten Urteilsfinder. Auch handelt er nicht seiner 
Rolle als recht richtere gemäß, wenn er in dieser Situation das Beweisangebot der Be-
schuldigten kategorisch zurückweist. Selbst als er schließlich den Fürstenrat um Urteils-
findung ersucht, verhält er sich nicht normgerecht, da er den Fürsten gleichzeitig einen 
persönlichen Vorschlag für einen negativen Urteilsspruch unterbreitet und anregt, Morant 
das Recht auf einen juristischen Zweikampf abzusprechen:

ich wene sin urdeil dat si slecht
so he niemer vur sin recht
en durve komen uppe ros,
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man en sole’n livelos
machen ane kampslach.
(V. 2629–2633)

[Ich meine, das Urteil über ihn wäre gerecht, wenn ihm das Recht auf einen gottesgerichtli-
chen Zweikampf abgesprochen würde. Man soll ihm das Leben ohne Zweikampf nehmen.]

Dieses Ansinnen wird allerdings von einem der Fürsten, Diederich van Ardanen, ener-
gisch zurückgewiesen, der rät, die Person des Königs und die drei Ankläger von der 
Beratung auszuschließen und die Urteilsfindung einer Versammlung freier und unab-
hängiger Fürsten anzuvertrauen37. Karl, der sich von dem Vorschlag überzeugen lässt, 
verhält sich in der Folge zunächst normgerecht, und das Gerichtsverfahren nimmt sei-
nen ordnungsgemäßen Gang, bis der als Pilger verkleidete Ruhart durch eine zweite 
Verleumdung eine Wende im Verfahrensverlauf erreicht: Karl, erneut im Affekt, miss-
achtet das Urteil der Fürstenversammlung, die Morant das Recht auf eine Verteidigung 
durch einen Gerichtskampf zugestanden hatte; obwohl er diesen Urteilsspruch, der von 
Durenstein öffentlich verkündet worden war, zuvor gutgeheißen und den Urteilsspre-
cher dafür reich belohnt hatte, wendet er sich nun dagegen, verfügt die Hinrichtung der 
beiden Angeklagten und verwehrt ihnen somit erneut die Möglichkeit, ihre Unschuld 
durch ein Gottesurteil zu erweisen. 

Dazwischen finden sich jedoch auch mehrere rechtsrelevante Szenen, in denen 
Karl sich normgerecht verhält. So lehnt er den Vorschlag der drei Intriganten, Morant 
und seine Neffen unter dem Vorwand eines Hoftages nach Paris zu locken und ohne 
Gerichtsverfahren zu töten, als widerrechtlichen Verrat und Mord ab und spricht sich 
für ein formgerechtes Gerichtsverfahren mit Vorladung der Verwandten Morants als 
Rechtshelfer aus. Auch akzeptiert er schließlich, nachdem er Galie als Bürgin für Mo-
rant abgelehnt hatte, dessen beide Neffen als Garanten des Angeklagten im öffentlichen 
Gerichtsverfahren. Als die drei Verräter im Vorfeld der Beratung der Parteien zur Ur-
teilsfindung über die Zulassung zum gerichtlichen Zweikampf ankündigen, gegebenen-
falls zu dritt gegen Morant kämpfen zu wollen, fordert der König im Fall einer positiven 
Entscheidung des Rats einen Kampf Mann gegen Mann. Auch kommt er seiner Rolle 
als oberster Gerichtsherr nach, wenn er die Fürsten zur Beratung und Urteilsfindung 
über die Zulassung zum gerichtlichen Zweikampf auffordert.

Diese positiven weil normgerechten Aktionen und Verhaltensweisen werden jedoch 
regelmäßig durch die wiederholten Verstöße Karls gegen die Rechtsordnung zunichte-
gemacht, und erst nachdem seine Neffen Rolant und Baldwin ihn in der letzten Phase 
des Gerichtsverfahrens davon überzeugen, den Zweikampf definitiv als Unschulds-
beweis zuzulassen, kann die Gerechtigkeit trotz des bisher defizitären Verhaltens des 
Herrschers und obersten Richters ihren Lauf nehmen, nicht zuletzt weil das Urteil nun 
in Gottes Hand liegt, was in der Handschrift A der Karlmeinet-Kompilation durch das 
Gebet der anwesenden Frauen vor Beginn des Gerichtskampfs explizit thematisiert 
wird:

[…]
inde sprachen ‘got here,
nu můzet ir zů deser zit
also werliche als ir sit
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recht richtere38,
vur laster inde beswere
bewaren Morande
[…]‘
(V. 4060–4065)

[… und sprachen: ‚Herr Gott, nun mögt Ihr jetzt, so wahr Ihr ein gerechter Richter seid, 
Morant vor Schmach und Leid bewahren …‘.]

Von diesem Moment an verhält sich der König vorbildlich, wacht über den weiteren 
korrekten Prozessverlauf bis zur Vollstreckung des Urteils und gibt die Bürgen frei, was 
den Erzähler dazu veranlasst, ihm zum ersten Mal das Attribut wise zuzugestehen (V. 
4883 f.: «Karle van sente Dionise / he dede als der wise.» [Karl von St. Dionis handelte 
klug])39. Er bittet die zu Unrecht Verfolgten um Verzeihung, entschädigt die Verwand-
ten und Prozesshelfer Morants und verzichtet gar auf die hohe Bußzahlung, die im 
Prozessverlauf zu Recht für den unrechtmäßigen Übergriff des jungen Berant auf Fu-
kart verhängt worden war. Die Ordnung im Reich ist wiederhergestellt, und anlässlich 
der Beschreibung der von Karl verfügten Sitzordnung beim abschließenden Hoffest 
verdeutlicht der Erzähler die endgültige Überwindung des defizitären Verhaltens des 
Königs, indem er ihn nochmals wise nennt (V. 5441: «Karle der koninc wise» [«Karl, 
der kluge König»]).

6. Die Gestaltung der Figur Karls und ihre Funktion im Erzählkontext

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, welche Funktion dieser von der 
Tradition abweichenden Gestaltung der Figur Karls im Erzählkontext zukommt und 
wie sie sich auf die Gesamtkonzeption des Epos auswirkt. 

Im Mittelpunkt des erzählten Geschehens stehen drei Hauptpersonen: der junge König 
Karl, seine Ehefrau Galie und sein Vasall Morant. Von Anfang an lenkt der Erzähler das 
Interesse des Publikums auf die Figur Karls und zeigt sein Verhalten in der durch die Ver-
leumdung hervorgerufenen Krisensituation, die seine Integrität als Ehemann, Lehnsherr, 
Herrscher und oberster Richter in Frage stellt. Die beiden durchweg positiv gezeichneten 
Figuren Galie und Morant40 erscheinen statisch, erzähltechnisch besteht keine Veranlas-
sung für sie, sich zu entwickeln. Ihnen kommt zunächst die Funktion zu, das defizitäre 
Verhalten des Königs wie auf einer Kontrastfolie aufzuzeigen; darüber hinaus tragen sie 
durch ihr Gottvertrauen und durch ihr Bestehen auf ein ordnungsgemäßes Gerichtsver-
fahren nachhaltig dazu bei, die Krise, in welche die Verräter Karl und das Reich gestürzt 
haben, zu überwinden. 

Die Krise wird hier nicht, wie in zahlreichen anderen mittelalterlichen höfischen 
Dichtungen, von einem Außenseiter verursacht, der eine idealisierte höfische Gesell-
schaft in Frage stellt und ihre Schwächen offenlegt41; in Morat und Galie sind Täter und 
Opfer von Verrat und Verleumdung im engsten Umkreis des Herrschers selbst zu su-
chen, eines Königs, der zudem den Namen einer historischen Persönlichkeit trägt, was 
dazu beiträgt, den politischen Modellcharakter der letztendlichen Konfliktlösung durch 
das Bestehen auf ein normgerechtes Verhaltens aller Beteiligten noch zu verdeutlichen.



 Mediaevistik 31 . 2018 53

Karl muss sich in einer durch Verrat und Verleumdung hervorgerufenen Konfliktsi-
tuation bewähren, um seinen Herrschaftsanspruch zu legitimieren. Wenn der König, 
anders als in anderen Karlstexten, hier nicht von Beginn an als souveräner Herrscher 
und Richter dargestellt wird, geht es dem Autor dieses Karlsepos meines Erachtens 
vor allem darum aufzuzeigen, welche Schwierigkeiten ein junger, noch unerfahrener 
Herrscher überwinden muss, um seinem Status gerecht zu werden42, und dass es ohne 
die Beachtung der Rechtsordnung, aber auch ohne Gottes Hilfe keine Entwicklung zu 
einem klugen Herrschertum geben kann. Die wiederholten Normverstöße Karls, die 
den Rechtsfindungsprozess immer wieder verzögern, dienen einerseits, wie die Intri-
gen und Verleumdungen der drei Verräter, dazu, Spannung aufzubauen und das Pub-
likum trotz des klaren Wissensvorsprungs vor Karl und der Hofgesellschaft in Bann 
zu ziehen, erlauben es aber andererseits dem Dichter, durch die korrektiven Eingriffe 
von Akteuren wie Durenstein, Diederich van Ardanen oder Karls Neffen Baldwin und 
Rolant, die „auf der Seite des Rechts“ stehen, Rechtsinstitute und Rechtsbegriffe und 
nicht zuletzt verfahrenstechnische Details zu diskutieren und auch zu problematisieren. 

7. Morant und Galie als Rechtserkenntnisquelle?

Darf man in Anbetracht der detaillierten Beschreibung von prozessrelevanten Szenen 
und Rechtsvorstellungen das Epos von Morant und Galie als Rechtserkenntnisquelle 
für Rechtsgepflogenheiten im Frankenreich oder im Lebensraum des Verfassers dieser 
Karlsdichtung in Anspruch nehmen, es womöglich, wie in der Vergangenheit gesche-
hen, als historisches Zeugnis fränkischer Rechtspraxis sehen? 

Die Vorstellung, Teile mittelhochdeutscher Literatur seien erzähltes Recht und be-
stimmte Erzählungen würden in erster Linie tradiert, um gewisse Rechtsvorstellungen 
zu vermitteln, gehört der älteren Forschung an. Wie Schnell überzeugend an einigen 
Beispielen der literarischen Darstellung des gerichtlichen Zweikampfs gezeigt hat, 
wird seit dem 13. Jahrhundert die Kluft zwischen literarischer Tradition und rechts-
historischer Realität immer größer, konsolidierte literarische Motive einerseits und 
Rechtsdenken und Rechtspraxis andererseits treten immer weiter auseinander,43 der 
Zeugenbeweis gewinnt zunehmend an Bedeutung gegenüber dem traditionell als Got-
tesurteil verstandenen gerichtlichen Zweikampf germanisch-fränkischer Tradition. Bei 
aller Vorsicht bei der Beurteilung literarischer Texte als mögliche Quellen für Rechts-
vorstellungen und Rechtsgepflogenheiten sollte man jedoch nicht die Möglichkeit aus-
schließen, dass literarische Texte Rechtsnormen veranschaulichen und Rechtssymbole 
deuten können. Narrativ präsentierte Rechtsnormen können durch die Fiktion exempli-
fiziert werden; sie können zudem problematisiert werden, ohne das Recht prinzipiell in 
Frage zu stellen44.

Im Fall des Karlsepos von Morant und Galie bietet sich dem unbekannten Dichter 
mit der Wahl des Gerichtsverfahrens als erzählerischem Gerüst die Möglichkeit, die 
Bewältigung der privaten und öffentlichen Krise des jungen Herrschers in einem realis-
tisch anmutenden politisch-rechtlichen Kontext augenfällig zu inszenieren. Inwieweit 
das Epos zudem als rechtshistorisches Zeugnis gelesen werden darf, kann im Rahmen 
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einer literarhistorischen Untersuchung nicht zur vollsten Zufriedenheit beantwortet 
werden. Eine definitive Beurteilung des Aussagewerts dieser Karlserzählung als zu-
verlässige Quelle für Rechtserkenntnisse darf nur unter Einbeziehung von früh- und 
hochmittelalterlichen Geschichts- und Rechtsquellen erfolgen, um naheliegende Zirkel-
schlüsse zu vermeiden. Die bisherige Forschung hat Parallelen der prozessrelevanten 
Szenen in Morant und Galie nicht nur zum fränkischen Gerichtsverfahren der Karolin-
gerzeit, sondern auch zu frühen Rechtsinstituten und Rechtsvorstellungen verschiede-
ner germanischer Stämme herausgearbeitet, wobei den Untersuchungen Linkes45 eine 
besondere Bedeutung zukommt, denen wir auch eine systematische Zusammenstellung 
des Rechtswortschatzes in Morant und Galie verdanken46. Als problematisch erweist 
sich bei diesem Vorgehen, dass nicht wenige der einschlägigen rechtshistorischen Ab-
handlungen, auf die ein Literatur- und/oder Sprachwissenschaftler zurückgreifen kann, 
auch literarische Quellen als Rechtserkenntnisquellen heranziehen, ohne im Einzelnen 
immer nach der Funktion im Erzählkontext und nach dem fiktionalen Charakter des 
Dargestellten zu fragen. Aus diesem Grund erscheint für eine zuverlässige Einschät-
zung literarischer Texte als Rechtserkenntnisquellen eine enge interdisziplinäre Zusam-
menarbeit zwischen Rechtshistorikern und Philologen als unerlässlich. 

Im Fall des Epos von Morant und Galie kann festgehalten werden, dass diese Karls-
dichtung nur für Rechtsvorstellungen und Rechtshandlungen, für die sich zweifelsfreie 
Belege und Übereinstimmungen in mittelalterlichen Rechtstexten und in historiogra-
phischen Schriften finden lassen, als Rechtserkenntnisquelle mit bestätigendem und er-
gänzendem Charakter beurteilt werden kann. Die Souveränität, mit welcher der Dichter 
mit Rechtsvorstellungen umgeht, weist ihn nicht nur als hervorragenden Kenner mit-
telalterlicher Rechtsgepflogenheiten in der Nachfolge fränkischer Rechtstradition und 
ihrer literarischer Rezeption aus, sondern auch und vor allem als versierten Erzähler. 
Das Epos von Morant und Galie bildet wie andere Dichtungen mit Rechtsthematik die 
Wirklichkeit nicht einfach ab, sondern wählt aus und formt um, so dass die Prozess-
struktur zur Handlungsstruktur wird47. 

Der Verfasser des Epos von Morant und Galie verleiht seinen Protagonisten noch 
Jahrhunderte nach Ende der Regierungszeit des historischen Karls durch die Einbettung 
in einen zeithistorisch realitätsnahen Rahmen Charisma; er sichert zudem dem Text 
durch die Verankerung in einem literarischen Kontext, der noch von der hochmittelal-
terlichen Adelskultur geprägt ist, besonderes Deutungspotential. Mit seiner eigenwilli-
gen Gestaltung der Figur Karls eröffnet er dem Publikum die Möglichkeit, den jungen 
König der Franken nicht nur vor der Folie historischen Wissens zu interpretieren, son-
dern in einem weiteren kulturgeschichtlichen Zusammenhang zu sehen, einem Kontext, 
der nicht zuletzt das Potential elitärer Selbstvergewisserung eines literarisch gebilde-
ten Publikums in sich trägt. Die Figur Karls des Großen hat sich endgültig von der 
Geschichte gelöst und ist eine frei verfügbare literarische Figur geworden. Durch den 
Einsatz bewährter literarischer Motive – der vermeintlich betrogene Ehemann, die ver-
leumdete Gattin, der Verräter im Umkreis des Herrschers – gleich zu Beginn des Epos 
wird Spannung aufgebaut, die durch die folgenden Verwicklungen und wiederholten 
Intrigen stetig gesteigert wird. Der Kunstgriff des Autors, die Erzählung weitgehend in 
Form eines Gerichtsverfahrens zu strukturieren, verleiht dieser Geschichte von Verrat, 
Verleumdung und Intrigen eine weitere, gesellschaftspolitische Dimension. Nicht nur 
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vordergründig geht es um die Wahrheitsfindung und um die zu diesem Zweck ein-
gesetzte Exemplifizierung von Rechtsnormen und Rechtsgepflogenheiten: wenn Karl 
sich als gerechter Richter und kluger Herrscher bewähren soll, kann dies nur durch das 
Mitwirken all derer Akteure geschehen, die „auf der Seite des Rechts“ stehen. Auch die 
Hofgesellschaft, exemplarisch vertreten durch einige der namentlich genannten heraus-
ragenden Fürsten, ist in der Pflicht, die Entwicklung des jungen Herrschers zu fördern 
und ihn von Fehlentscheidungen abzuhalten. Dies gelingt im Einzelfall nicht zuletzt 
durch das Bestehen auf hergebrachte verfahrenstechnische Normen, was am Ende den 
Weg zum gerichtlichen Zweikampf als extremes Mittel zur Wahrheitsfindung ebnet. 
Die Fokussierung auf den finalen Gerichtskampf, mit detaillierter Beschreibung aller 
damit zusammenhängenden Rechtshandlungen, kann ohne Weiteres als ein Hinweis 
darauf gesehen werden, dass zur Verfassungszeit von Morant und Galie dieses Rechts-
mittel noch lebendig war48, auch wenn man nicht außer Acht lassen sollte, dass der ge-
richtliche Zweikampf in der Literatur des europäischen Mittelalters zur Entstehungszeit 
des Epos bereits ein konsolidiertes literarisches Motiv darstellte49. 

Letztlich kann festgestellt werden, dass mit dem Prozess und insbesondere mit 
dem abschließenden gerichtlichen Zweikampf in Morant und Galie keine unreflek-
tierte Exemplifizierung historisch bezeugter Rechtsgepflogenheiten und Rechtsinsti-
tute stattfindet, sondern dass vielmehr in der literarischen Idealisierung des finalen 
Triumphes der Guten über die Bösen, der Unschuldigen über die Schuldigen und der 
Gottesfürchtigen über die Gottlosen eine Wirklichkeitsfiktion des Rechts50 produktiv 
umgeformt und in einen pseudohistorischen Kontext, die höfische Lebenswelt des 
jungen König Karls, gestellt wird. Karl erhält am Ende seines Entwicklungsprozes-
ses, der ihn zum ‚weisen‘ Herrscher gemacht hat, die Vergebung seiner fälschlich 
verdächtigten Ehefrau und die Anerkennung der von störenden Elementen befreiten 
Hofgesellschaft. Das Verhältnis zwischen imaginären Idealen und konventionellen 
Vorstellungen von realen Rechtsnormen im Epos kann im Einzelfall nicht immer 
geklärt werden, doch gewinnt der fiktionale Charakter der dargestellten ‚Wirklich-
keit‘ im Verlauf der Erzählung mehr und mehr die Oberhand, was sich vor allem in 
den göttlichen Interventionen anlässlich des Gerichtskampfs zeigt51. In diesem Sinne 
ist das Epos von Morant und Galie im Spannungsfeld zwischen Recht und Literatur 
eher als – wenngleich lange Zeit unterschätztes – literarisches Kunstwerk denn als 
literarische Rechtserkenntnisquelle zu beurteilen, die idealisierte Darstellung des ge-
richtlichen Zweikampfs als Gottesurteil im Epos stellt keinen erkennbaren Beitrag 
zur zeitgenössischen rechtshistorischen Diskussion um die Legitimität dieses schon 
den germanischen Volksrechten bekannten Rechtsinstituts als verlässliches Beweis-
mittel dar.
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